
2. Staatsexamen bestanden - Prüfungsamt ordnet
Wiederholung an
Beitrag von „MrsPace“ vom 21. Oktober 2024 22:16

Der Anwalt kann dir sagen, ob ein Widerspruch dagegen aufschiebende Wirkung hätte oder
nicht. Je nach Rechtslage würde unter Umständen erstmal alles seinen "normalen" Gang gehen.
d.h. du würdest erstmal zum 1.11. eingestellt.

Ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie man bei so einer wichtigen Thematik derart rumeiern
kann. Letzten Endes geht es auch um einen nicht unerheblichen Geldbetrag. Wenn du die Stelle
jetzt nicht antreten kannst, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr oder Jahr bzw. dann
unter Umständen vielleicht erstmal ohne Stelle da stehst, dann ist das schon ein ganzer Batzen
Bezüge, der dir entgeht. Schon allein unter diesem Gesichtspunkt würde ich sofort einen Anwalt
einschalten, statt mich auf irgendwelche "Erfahrungswerte" oder Hörensagen zu verlassen.
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